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Anlage 24b 
zu§ 75 d i.V.m. § 53 Absatz 3 KWahIO 

Wahl des/der Oberbürgermeisters/Oberbürgermeisterin 
- der kreisfreien Stadt 
- des /der Landrats/Landrätin des Kreises· 

am. 

Schnellmeldung 

Die Schnellmeldung ist nach Ermittlung des Wahlergebnisses sofort weiterzugeben. 

An das 

für Inneres zuständige Ministerium 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

40190 Düsseldorf 

Kennziffer 1 

Al+A2 Wahlberechtigte insgesamt 

B Wähler/innen 

c Ungültige Stimmen 

D Gültige Stimmen 

Von den gültigen Stimmen entfielen auf: 

Lfd. Nummer Familienname und Vorname 

l. 

2. 

usw. 

Partei/ en/Wähl ergru ppe/ n/E inze 1 bew er ber /in 2 

Anzahl 

Stimmenzahl 

D •• Als gewählt gelten kann der/die Bewerber/in ........................................................................................................... . 

D" Nach diesem vorläufigen Wahlergebnis ist eine Stichwahl erforderlich zwischen den Bewerber/-innen .................................... . 

und ............................................ . 

(Unterschrift) 

Bei telefonischer Weitermeldung Hörer erst auflegen, wenn die Zahlen wiederholt sind. 

Durchgegeben: .................... . Uhrzeit: ....................................................................................... . 

2 

(Name des/der Aufnehmenden) 

Nach Nummer 4 der Wahlniederschrift (Anlage l 8a, l 8b, 20a bzw. 20b KWahlO); siehe auch Zusammenstellung Anlage 25 K WahlO 

Bei Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen sind hier die Bezeichnung "Einzelbewerber/innen" und ggf. das Kennwort einzusetzen 

Unzutreffendes streichen 
Zutreffendes ankreuzen 
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